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Glosse

Dreizehn

Die Wilde 13 haust, so wissen wir von Abenteurerlegende Jim
Knopf (Michael Ende, Jim Knopf und die Wilde 13, 1962,
S. 153), an einem Ort, den „noch kein fremdes Auge erblick-
te, de[m] noch kein fremdes Schiff sich genaht“: In jenem
Land nämlich, das nicht sein darf.

Der gegenwärtige Arbeits- und Sozialminister bleibt dem
Helden seiner Kindheit treu. Als er nach dem Anschlag am
Berliner Breitscheidplatz „Opfer einer Gewalttat [. . .] schnel-
ler und zielgerichteter“ entschädigen wollte (RegE v.
9. 10. 2019, BT-Drs. 19/13824, S. 1), schuf sein Ministerium
2019 ein neues Sozialgesetzbuch. Es war das erste seit dem
SGB XII (Sozialhilfe) von 2005, hieß aber mitnichten SGB

XIII, sondern SGB XIV. Befragt zum Titel des dreizehnten
Sozialgesetzbuches klärte das Ministerium freimütig auf: Man
habe „dem Empfinden vieler Menschen Rechnung tragen“
wollen, die „Entschädigungsleistungen für eine erlittene Ge-
walttat und damit verbundenes Leid und empfundenes Un-
glück nicht nach einem Dreizehnten Buch Sozialgesetzbuch
beantragen möchten“ (BMAS, Schreiben v. 7. 2. 2019,
www.fragdenstaat.de/a/35731). Das leuchtete auch anderen
ein: „Tatsächlich würde es befremdlich anmuten, wenn aus-
gerechnet ein Gesetz, das Opfern eine Entschädigung wegen
Verletzungen aufgrund von Angriffen gewähren soll, die
landläufig als Unglückszahl bekannte Nummer 13 tragen
würde“ (Bender, DGB Rechtsschutz GmbH, 21. 1. 2019,
www.dgbrechtsschutz.de/fuer/arbeitnehmer/hubertus-heil-
und-die-wilde-13).
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Nun ist es vollbracht, die wilde Dreizehn taktvoll um-
schifft, und ab 2024 können erstmals Anträge nach SGB
nicht-XIII-sondern-XIV gestellt werden. Gewaltopfer als
„Hauptberechtigtengruppe“ des Gesetzes (so Knickrehm,
Das neue Soziale Entschädigungsrecht, 2020, Rn. 65) werden
bald also den für ihren Antrag einschlägigen Entschädigungs-
tatbestand suchen. Wo hat der in aller Einfühlsamkeit auf
„Leid und empfundenes Unglück“ der Betroffenen bedachte
Gesetzgeber ihn wohl kodifiziert?

Er heißt „Opfer von Gewalttaten“ und steht – wo auch
sonst? – in § 13 SGB XIV. Gesetz gewordenes Mitgefühl für
das „empfundene Unglück“ der Betroffenen.

Die „Wilde 13“ lebe hoch! hoch! hoch! So hörte Jim
Knopf einst zwölf gewissenlose Piraten gröhlen, und bemerk-
te kopfschüttelnd: „Besonders gescheit schienen die Seeräu-
ber nicht gerade zu sein“ (Michael Ende, Jim Knopf und die
Wilde 13, 1962, S. 183).

Professor Dr. Dr. Hanjo Hamann, Wiesbaden
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